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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Änderungen werden begrüßt, weil auch im Vollziehungsbereich der Sozial­

versicherung immer größerer Bedarf nach grenzüberschreitend sicheren Identifi­
kationsdaten besteht. 

Es werden keine inhaltlichen Einwände erhoben. 

Dass die unmittelbar geltende eIDAS-VO ABI (EU) L Nr. 910/2014 keine inner­
staatliche Umsetzung benötigt, ist anerkannt, die Änderungen sollten allerdings 
zum Anlass genommen werden, das E-Government-Gesetz zur Gänze neu zu 
erlassen, damit allgemein ein konsolidierter Gesetzesstand zur Verfügung steht. 

Mi freundlichen 
F" den Hauptve 

Dr. Josef Probst 
Generaldirektor 
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